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Stand November 2024

1 Einführung
- Ziele und Anlass der Neuaufstellung
- Wirkung und rechtlicher Rahmen
- Sachstand Planzeichnung, Begründung, Steckbriefe

2 Wohnbau- und Gewerbeflächenbedarfe
3 Darstellungen in den Ortsteilen

- Übersicht der jeweiligen Potenzialflächen
- FNP-Ausschnitte: Darstellungen im Ortsteil
- Zeit für Anmerkungen und Rückfragen

4 Zeitplanung
- Zeitplan FNP-Verfahren
- Termine und weiteres Vorgehen

Tagesordnung
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 1  Einführung
   - Ziele und Anlass der Neuaufstellung

   - Wirkung und rechtlicher Rahmen

   - Sachstand Planzeichnung, Begründung, Steckbriefe
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Wo wird künftig gewohnt, 
wo gearbeitet?

Ziele und Anlass der Neuaufstellung

Wo braucht es neue Baugebiete?
Welche Potenziale im Bestand 

werden genutzt?

Wo und wie sollen Natur und 
Landschaft erhalten werden?

Welche Verkehrs-Trassen 
werden gesichert?
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Wirkung und rechtlicher Rahmen

Der FNP ...

... drückt die langfristigen 
Vorstellungen zur Entwicklung 
der Gemeinde aus 

... nimmt externe Rahmen-
bedingungen auf

... ist verwaltungsbindend

... bereitet Verbindliche 
Bauleitplanung (B-Pläne) vor

... ist für sich genommen 
gegenüber dem Bürger nicht 
rechtsverbindlich
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Der FNP regelt...

... verwaltungsintern 

... Ortsteil-übergreifend

... wo und was gebaut werden darf

... Wohnen

... Gewerbe

... Grünflächen

... Sondergebiete

... Einzelhandel

... Hauptverkehrsstraßen

... Infrastrukturen

Wirkung und rechtlicher Rahmen
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Ziele und Anlass der Neuaufstellung

Rechtlicher Rahmen und Wirkung des Flächennutzungsplanes (FNP)
Aktueller FNP rechtswirksam seit 1979 mit über 130 Änderungsverfahren
Neubekanntmachung 2008 nach der 96. Änderung
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RROP

Flächennutzungsplan

Bebauungsplan

Einordnung Flächennutzungsplanung

• Gibt Ziele und Bedarfe der 
Regionalplanung vor

• Ziele der Bodennutzung aus Sicht der 
Gemeinde

• Verwaltungsbindend
• Vorgaben für B-Pläne
• Schafft kein direktes Baurecht
• Bedarf der Genehmigung der 

Regionalplanung

• Verbindliches Baurecht (auch 
gegenüber dem Bürger)
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Esterfeld

Baugebiet: „Esterfelder Forst“
mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung

Plan Nr. 12 13. Änderung
(gem. § 13 BauGB)

Maßstab 1:1000

Aufgestellt durch:
Stadt Meppen, Fachbereich Stadtplanung

Projektverantwortung:

gez. Giese

Projektbearbeitung:

gez. Scherp

STADT MEPPEN

®

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Maßstab 1:1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung ©2014

Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung Niedersachsen, Regionaldirektion Meppen

Angaben und Präsentationen des amtlichen Vermessungswesens sind durch das Niede rsächsische
Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG) sowie durch das Gesetz über Urhebe r-
recht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) gesetzlich geschützt.

Die Verwertung für nichteigene oder für wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiede rgabe von
Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen ist nur mit Erlaubnis
der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig. Keiner Erlaubnis bedarf:

 Die Verwertung von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen für
Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises durch kommunale Kö rperschaften,

 Die öffentliche Wiedergabe von Angaben des amtl ichen Vermessungswesens und von Standardpräsenta-
tionen durch kommunale Körperschaften, soweit diese im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung eigene Info r-
mationen für Dritte bereitstellen. (Auszug aus § 5 Absatz 3 NVermG)
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Planungsrechtliche, textliche Festsetzungen

1. Traufhöhe der Hauptbaukörper
Die Traufhöhe der Gebäude (= Schnittpunkt von Oberkante Sparren mit der
Außenkante des aufgehenden Mauerwerkes), gemessen von der Oberkante des
fertigen Erdgeschossfußbodens, wird für die Hauptbaukörper auf 2,75 m bis 3,75
m festgesetzt. Auf einer Länge von 1/3 der jeweiligen Gebäudeseite darf die
Traufhöhe um maximal 1,00 m über- oder unterschritten werden.

2. Sockelhöhe
Die Sockelhöhe darf nicht mehr als 0,50 m und nicht weniger als 0,20 m über der
endgültig ausgebauten Straße, gemessen in der Mitte der Straße und in der Mitte
der Straßenfront des Gebäudes, betragen.

3. Anzahl der Wohnungen (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB)
Die Anzahl der zulässigen Wohnungen wird auf max. 2 Wohneinheiten je
Einzelhaus bzw. 1 Wohneinheit je Doppelhaushälfte festgesetzt.

4. Grundstücksgröße
Zur Sicherung der angestrebten Baustruktur darf die Größe der Baugrundstücke
folgende Mindestwerte nicht unterschreiten:
Einzelhaus: 450 m²
Doppelhaushälfte: 250 m²

5. Nebenanlagen, Garagen, Carports
Im Bereich zwischen vorderer Grundstücksgrenze (= Straßenbegrenzungslinie)
und der Baugrenze (= vordere Bauflucht) sind Nebenanlagen gemäß § 14
BauNVO sowie Garagen bzw. Carports gemäß § 12 BauNVO unzulässig. Vordere
Grundstücksgrenze ist bei Eckgrundstücken die Seite des
Haupteingangsbereiches. Bei Grundstücken mit seitlich angrenzenden öffentlichen
Verkehrsflächen (Eckgrundstück, Fuß- und Radweg) müssen Nebenanlagen
sowie Garagen und Carports, sofern sie an der Grenze zu diesen seitlichen
öffentlichen Verkehrsflächen errichtet werden, einen Mindestabstand von 0,50 m
einhalten. Die Wand zur öffentlichen Verkehrsfläche ist dauerhaft mit Rank-,
Schling- oder Kletterpflanzen zu begrünen (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB).

6. Versorgungsleitungen
Versorgungsleitungen jeder Art sind unterirdisch zu verlegen.

7. Versickerung von Dach- u. Oberflächenwasser
Das auf den Privatgrundstücken anfallende als unbelastet geltende und nicht als
Brauchwasser genutzte Dachflächenwasser ist richtliniengemäß zu versickern. Die
befestigten Außenflächen der Wohnbaugrundstücke sind so zu gestalten, dass
eine Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers auf der Fläche selbst oder
im unbefestigten Seitenbereich auf dem jeweiligen Grundstück gewährleistet ist.

Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung

1. Dachformen
Die Hauptbaukörper sind mit symmetrischen Satteldächern in Form von Giebel-
oder Krüppelwalmdächern zu errichten.

2. Dachneigung
Die Dachneigung wird im WA1 auf 48° - 54° und im WA2 auf 24° - 32° festgesetzt.
Dies gilt nicht für Garagen und Nebengebäude gem. §§12 und 14 BauNVO in
einer Gesamtgröße von max. 50 m² sowie nicht für eingeschossige Anbauten mit
nicht mehr als 20% der Grundfläche des Hauptgebäudes.

3. Dachgauben, Dacheinschnitte
Dachgauben und Dacheinschnitte dürfen insgesamt eine Länge von 1/3 der
jeweiligen Gebäudeseite nicht überschreiten. Der Abstand zur seitlichen
Dachkante (Ortgang) muss mindestens 1/6 der Trauflänge der jeweiligen
Gebäudeseite betragen. Zwischen Traufe und Dachgaube bzw. zwischen First
und Dachgaube muss die Dachfläche in einer Breite von mindestens 0,80m
durchlaufen.

4. Einfriedungen, Grundstücksrandbegrenzungen
Soweit Grundstückseinfriedungen gegen öffentliche Verkehrsflächen vorgesehen
sind, darf die Höhe der Einfriedung 0,75 m nicht überschreiten.

5. Ausnahmen
Die Baugenehmigungsbehörde kann gemäß § 85 der Niedersächsischen
Bauordnung (NBauO) folgende Ausnahmen zulassen:

Zu Ziff. 3: Das zwischen Traufe und Dachgaube festgesetzte Abstandmaß kann
auf einer Länge von max. 2,0 m bis auf 0,0 m reduziert werden (Zwerchgiebel)

Hinweise

1. Gesetzliche Grundlage
Für diesen Bebauungsplan sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl.I S.132), die zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist ,
und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl.I S.58),
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert
worden ist, anzuwenden.

2. Schießlärm
Das Plangebiet befindet sich ca. 3,0 km südwestlich des Schießgeländes der
Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition (WTD 91). Von dem
dortigen Übungsbetrieb gehen nachteilige Immissionen, insbesondere Schießlärm,
auf das Plangebiet aus. Es handelt sich um eine bestandsgebundene Situation mit
ortsüblicher Vorbelastung. Für die in Kenntnis dieses Sachverhaltes errichtete n
baulichen Anlagen können gegen die Betreiber dieses Platzes (Bundeswehr)
keinerlei Abwehr - und Entschädigungsansprüche wegen der Lärmemissionen
geltend gemacht werden. Es wird empfohlen, den Immissionen durch geeignete
Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung sowie durch bauliche
Schutzmaßnahmen zu begegnen.

3. Denkmalschutz
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche
Bodenfunde (das könnten u. a. sein: Tongefäßscherben,
Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind
diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG)
meldepflichtig und müssen der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Meppen
unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der
Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstel len sind nach § 14 Abs.
2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu
lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

1. Art der baulichen Nutzung
Allgemeine Wohngebiete

Allgemeine Wohngebiete Baufenster (überbaubare Flächen)

2. Maß der baulichen Nutzung

Á Allgemeine Wohngebiete

÷ Grundflächenzahl, Höchstmaß

@ Anzahl der Vollgeschosse, Höchstmaß

Î offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

4. Verkehrsflächen
Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie - auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

!s Fuß-und Radweg

5. Flächen f. Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen; Anlagen, Einricht. und sonst. Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken

Versorgungsanlagen

!ø Umspannwerk

6. Grünflächen

Grünflächen

ºU Spielplatz

Öffentliche Grünflächen")ö

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

! ! ! ! ! ! ! Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Planzeichenerklärung

mit HöhenbeschränkungmHb

PRÄAMBEL
Aufgrund des § 1 Abs.3, § 10 und § 13 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V. mit §§ 10 und 58
des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 84 der Nds. Bauordnung
(NBauO) hat der Rat der Stadt Meppen diese 13. vereinfachte Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 12, bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden planungsrechtlichen,
textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung, als Sat-
zung beschlossen.

Stadt Meppen
Meppen, den 22.02.2017 (L.S.) gez. Knurbein

Bürgermeister

Verfahrensvermerke :

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 26.02.2015 die Auf-
stellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1
BauGB am 04.03.2015 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 15.09.2016 dem Ent-
wurf dieser Bebauungsplanänderung und der Begründung zugestimmt. Den von der Ände-
rung berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der betroffenen
Öffentlichkeit ist in der Zeit vom 11.10.2016 bis zum 11.11.2016 Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben worden.

Meppen, den 22.02.2017 (L.S.) gez. Knurbein
Bürgermeister

Der Rat der Stadt Meppen hat diese 13. vereinfachte Änderung zum Bebauungsplan Nr. 12 in
seiner Sitzung am 21.02.2017 als Satzung (§ 10 und § 13 BauGB) sowie die Begründung be-
schlossen.

Meppen, den 22.02.2017 (L.S.) gez. Knurbein
Bürgermeister

Bekannt gemacht gem. § 10 Abs.3 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB am 15.03.2017 im
Amtsblatt Nr. 8 für den Landkreis Emsland. Diese 13. vereinfachte Änderung zum Bebau-
ungsplan Nr. 12 ist damit am 15.03.2017 rechtsverbindlich geworden.

Meppen, den 16.03.2017 (L.S.) gez. Giese
Bürgermeister i.A.

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser vereinfachten Änderung zum Bebauungsplan
ist die Verletzung von Vorschriften gem. § 215 Abs.1 BauGB beim Zustandekommen des Be-
bauungsplanes -nicht- geltend gemacht worden.

Meppen, den
Bürgermeister i.A.
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2. Halbjahr 
2022

1. Halbjahr 
2023

2. Halbjahr 
2023

1. Halbjahr 
2024

2. Halbjahr 
2024

1. Halbjahr 
2025

2. Halbjahr 
2025

Politik Inhaltliche Erarbeitung
VerwaltungBehörden/Öffentlichkeit Projektgruppe

Beschluss FNP

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG
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Auslegungs-
beschluss

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

Auswertung Stellungnahmen

Erarbeitung und  Abstimmung
FNP/UB

Entwurf

Auswertung 
Stellungnahmen 

Erarbeitung  
FNP/UB

Schlussfassung

Frühzeitige Beteiligung 
Behörden und Öffentlichkeit

Auslegung
 Behörden und Öffentlichkeit

Erarbeitung und 
Abstimmung 

Flächengerüst und 
Steckbriefe

FNP/UB

Vorentwurf
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1. Halbjahr 
2026

Scoping

Auftakt

Beschluss 
frühzeitige 
Beteiligung

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

Meilenstein

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

Meilenstein

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

Meilenstein

Zeitplanung

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

2. Halbjahr 
2026
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Bestandteile FNP: Planzeichnung, Begründung, Umweltbericht
BEGRÜNDUNG FNP 

Stadt Meppen
FLÄCHENNUTZUNGSPLANin der Fassung zum Vorentwurf vom September 2024



postwelters partner
Architektur & Stadtplanung

11
Stand November 2024

Beispiel: Städtebaulicher Steckbrief und Umweltsteckbrief
10 | 55 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN MEPPEN - STECKBRIEFE POTENZIALFLÄCHEN WOHNEN

W-Bok-01-S

Beschreibung/Daten

Lage

Flächengröße

Aktuelle 
Nutzung

Umgebung

Planungsrecht

RROP

FNP

B-Plan

Landschafts-
plan

11 | 55FLÄCHENNUTZUNGSPLAN MEPPEN - STECKBRIEFE POTENZIALFLÄCHEN WOHNEN

Städtebauliche Betrachtung

Kriterium vorhandene Situation

Infrastruktur
(Nahversorgung/Sozial)

Nähe zu Nahversorgungseinrichtung

Nähe zu Kindertagesstätte

Nähe zu Grundschule

Nähe zu weiterführenden Schulen

Infrastruktur
(Verkehr)

Direkte Anbindung an leistungsfähige Straße

Nähe zu ÖPNV-Anbindung (Bus)

Qualität der ÖPNV-Anbindung

Nähe zu SPNV-Anbindung

Lage im Gemeindegefüge

Einbindung in Ortsstruktur

Abstand zu Emittenten

Gewerbe

Landwirtschaft

Hauptverkehrsstraße

Sportstätten

Zusammenfassende Wertung der Umweltschutzgüter

Konfliktdichte Insgesamt ist bei Neuinanspruchnahme der Fläche von einem hohen Konfliktpotenhohen Konfliktpoten-
zial mit den Umweltschutzgütern auszugehen. Insbesondere sollte im Rahmen des 
Bebauungsplanes die vorhandenen Wallhecken und die geschützten Biotope (na-
turnahes nährstoffreiches Stillgewässer) beachtet werden. Die Fläche liegt in der 
weiteren Schutzzone des Wasserschutzgebietes und im Umfeld sind eine Straße 
sowie gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe als potenzielle Emittenten zu 
beachten (auch Störfallanlagen).

Es verbleiben Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Fläche, die jedoch le-
diglich durch einen Verzicht auf die Inanspruchnahme vermieden werden können. 

Ersteinschätzung Die Fläche ist für die Siedlungsflächenentwicklung bedingt geeignetbedingt geeignet.

Dies liegt u.a. daran, dass sich Teile von ihr in einem Wasservorranggebiet (WVG) 
befinden. Darüber hinaus ist im Falle einer Siedlungsflächenentwicklung auf einen 
entsprechende Waldabstand (mind. 30 m) sowie das vorhandene Gewässer auf der 
Fläche Rücksicht zu nehmen. 

Die Nähe zu bestehenden Emittenten ist im Rahmen des weiteren Verfahrens / im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens näher zu prüfen. 

Seite 8 Stadt Meppen – Anhang 1: Steckbriefe der Potenzialflächen

1.2 W-Bok-01-S
Potenzialfläche W-Bok-01-S
Allgemeine Angaben Lage im Raum (Kartenausschnitt Luftbild)
Größe
10,1 ha

Status 
FNP alt
Flächen für die Landwirtschaft

Status 
FNP Neu
Wohnbaufläche

Status RROP
Vorbehaltsgebiet Landwirt-
schaft (aufgrund besonderer 
Funktion)

Status LROP
--

Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen Hohes Konfliktpotenzial
Schutzgutübergreifend ist insgesamt ein hohes Konfliktpotenzial zu erwarten. Als kritisch ist vor al-
lem die kleinflächige Beanspruchung von geschützten Biotopen (naturnahes nährstoffreiches Still-
gewässer) und geschützten Landschaftsbestandteilen (Wallhecke) zu bewerten. Weiterhin sind 
Auswirkungen auf das Wasserschutzgebiet (Weitere Schutzzone) nicht auszuschließen.
Auf der nachfolgenden Ebene lässt sich durch Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen vielfach 
eine Verringerung der Eingriffsschwere bzw. -betroffenheit erreichen. Die Auswirkungen auf die 
Schutzbelange Boden und Fläche sind in der Regel kaum zu minimieren.
Hinweise für die weitere Planung
Die Wallhecke sollte aus Bebauungsplanungen ausgeschlossen werden bzw. als zu erhalten fest-
gesetzt werden. Bei der weiteren Planung ist zu beachten, dass die Fläche durch die angrenzende 
Straße und die Nähe zu Störfallanlagen oder Industrieanlagen sowie landwirtschaftlichen Betrieben 
vorbelastet ist.
Standortbezogene Schutzgutanalyse
Schutzgut Flora, Fauna, Biodiversität
Bestand / Bewertung Ist-Zustand Auswirkungen / Prognose
• Naturschutzrechtlicher Schutzstatus, Schutzwür-

digkeit der Fläche und der Umgebung (1.000 m-
Radius um großflächige Gebiete)
o Keine Naturschutzgebiete
o Landschaftsschutzgebiete: LSG Natura 

2000-Untere Haseniederung ca. 715 m süd-
lich

o FFH-Gebiete: FFH-Gebiet Untere Hasenie-
derung ca. 715 m südlich

o Keine Vogelschutzgebiete
o Keine Naturparke
o Keine Naturdenkmäler

Es sind keine erheblichen Konflikte mit den 
Erhaltungs- und Entwicklungszielen der 
Schutzgebiete absehbar.
Die Inanspruchnahme der Fläche wird zu ei-
nem geringfügigen Verlust geschützter Bio-
tope gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG so-
wie geschützter Landschaftsbestandteile ge-
mäß § 22 Abs. 3 NNatSchG führen.
Der Verlust der umfangreichen Offenlandbio-
tope (> Verdopplung der angrenzenden 
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 2  Wohnbau- und Gewerbeflächenbedarfe
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2.2 Wohnbauflächenbedarf

Geringe 
Zuwanderung

Moderate 
Zuwanderung

Hohe 
Zuwanderung

Einwohner 2040 (2022: 36.117) 35.957 37.327 39.237
Wachstum 2022-2040 -160 (-0,4%) +1.210 (+3,4%) +3.120 (+8,6%)
Gesamtwohnraumbedarf 1.323 WE 1.859 WE 2.605 WE
Abzug der geplanten Bauvorhaben - 435 WE
Gesamtwohnraumbedarf 888 WE 1.424 WE 2.170 WE
Annahme bauliche Dichte Wohnbauflächenbedarfe in ha
dichte Bebauung (30 WE/ha) 29,6 47,5 72,3
mitteldichte Bebauung (24 WE/ha) 37,0 59,3 90,4
aufgelockerte Bebauung (18 WE/ha) 49,3 79,1 120,6
Abzug Reserveflächen - 10,6
dichte Bebauung (30 WE/ha) 19,0 36,9 61,7
mitteldichte Bebauung (24 WE/ha) 26,4 48,7 79,8
aufgelockerte Bebauung (18 WE/ha) 38,7 68,5 110,0

19 bis 110 ha Wohnbauflächenbedarf
von Zuwanderung und Dichte abhängig
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Grundstücksgrößen:
Einfamilienhäuser von 585qm bis 750qm; Doppelhäuser von 375qm bis 412qm; Mehrfamilienhäuser von 885qm bis 1175qm

4 WE in 4 Einfamilienhäuser + 12 WE in 12 Doppelhaushälften + 14 WE in
2 Mehrfamilienhäuser = 30 Wohneinheiten

II

II
II II II II II II II II

II

II
IIIIII

735qm

585qm

375qm 375qm 375qm 375qm 375qm 375qm 375qm 375qm 563qm

583qm885qm886qm

IIII

442qm442qm

IIII

429qm442qm

IIIIIIIIIIII

6 WE in 6 Einfamilienhäusern + 12 WE in 12 Doppelhaushälften = 18 WE

442qm442qm442qm442qm442qm442qm

IIII

429qm442qm

II

II

II
II II II II

II

II

735qm

585qm

750qm 750qm 375qm 375qm 375qm 375qm 563qm

583qm

II

7500q

II

II

II
II II II II

II

II

IIIIII
II+II+

9 WE in 9 Einfamilienhäusern + 4 WE in 4 Doppelhaushälften + 11 WE in
2 Mehrfamilienhäusern = 24 WE

735qm

585qm

375qm 375qm 375qm 375qm 563qm

583qm571qm590qm885qm886qm 590qm

II

750qm

II

750qm

Exemplarisch: Nutzung von einem ha
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Grundstücksgrößen:
Einfamilienhäuser von 585qm bis 750qm; Doppelhäuser von 375qm bis 412qm; Mehrfamilienhäuser von 885qm bis 1175qm

4 WE in 4 Einfamilienhäuser + 12 WE in 12 Doppelhaushälften + 14 WE in
2 Mehrfamilienhäuser = 30 Wohneinheiten

II

II
II II II II II II II II

II

II
IIIIII

735qm

585qm

375qm 375qm 375qm 375qm 375qm 375qm 375qm 375qm 563qm

583qm885qm886qm

IIII

442qm442qm

IIII

429qm442qm

IIIIIIIIIIII

6 WE in 6 Einfamilienhäusern + 12 WE in 12 Doppelhaushälften = 18 WE
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9 WE in 9 Einfamilienhäusern + 4 WE in 4 Doppelhaushälften + 11 WE in
2 Mehrfamilienhäusern = 24 WE
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Exemplarisch: Nutzung von einem ha
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Grundstücksgrößen:
Einfamilienhäuser von 585qm bis 750qm; Doppelhäuser von 375qm bis 412qm; Mehrfamilienhäuser von 885qm bis 1175qm

4 WE in 4 Einfamilienhäuser + 12 WE in 12 Doppelhaushälften + 14 WE in
2 Mehrfamilienhäuser = 30 Wohneinheiten
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9 WE in 9 Einfamilienhäusern + 4 WE in 4 Doppelhaushälften + 11 WE in
2 Mehrfamilienhäusern = 24 WE
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Exemplarisch: Nutzung von einem ha
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Übersicht Potenzialflächen Wohnen

26 Flächen, 127,3 ha
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2.1 Bedarfsprognose Gewerbe

Grundkennziffern
Ergebnisse des GIFPRO-Modells (Zieljahr 2040)

Flächenkennziffer 150 qm 33,8 ha
Flächenkennziffer 250 qm 56,4 ha
Flächenkennziffer 350 qm 78,9 ha

Fortschreibung der tatsächlichen Flächenveräußerungen gewerblicher 
Bauflächen (Zieljahr 2040)

Wachstum von 2,5 ha pro Jahr 54,0 ha
Wachstum von 3,0 ha pro Jahr 64,8 ha
Wachstum von 3,5 ha pro Jahr 75,6 ha
Wachstum von 4,0 ha pro Jahr 86,4 ha

Aktuell keine Reserveflächen 
> langfristige Reserven als 
Potenzialflächen geprüft

33,8 bis 86,4 ha Gewerbeflächenbedarf
realistisch rund 75 ha
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Übersicht Potenzialflächen Gewerbe

12 Flächen, 247,7 ha
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Übersicht Potenzialflächen Wohnen und Gewerbe

Geprüfte 
Potenzialflächen:
Wohnen: 26 Flächen, 
127,3 ha
Gewerbe: 12 Flächen, 
247,7 ha
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 3  Darstellungen in den Ortsteilen
   - Potenzialflächen in den Ortsteilen

   - FNP-Ausschnitte: Darstellungen in den Ortsteilen

   - Zeit für Rückfragen und Anmerkungen
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Bokeloh, Apeldorn

Darstellungen in den Ortsteilen:
Bokeloh, Apeldorn
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Bokeloh

Darstellungen in den Ortsteilen:
Bokeloh
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W-Bok-01-S
Bokeloh
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W-Bok-02-V
Bokeloh
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G-Bok-01-FNP
Bokeloh
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Rückfragen?

Ortsteil Bokeloh

Potenzialflächen Wohnen Potenzialflächen Wohnen
G-Bok-01-S 10,1 ha W-Bok-01-FNP 3,6 ha
G-Bok-02-V (6,7 ha)
Gesamt 10,1 ha Gesamt 3,6 ha
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FNP Vorentwurf (Übersicht)
Bokeloh
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Apeldorn

Darstellungen in den Ortsteilen:
Apeldorn
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W-Ape-01-FNP
Apeldorn



postwelters partner
Architektur & Stadtplanung

31
Stand November 2024

W-Ape-02-V
Apeldorn
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W-Ape-03-V
Apeldorn
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Rückfragen?
Ortsteil
Apeldorn

Potenzialflächen Wohnen
W-Ape-01-FNP 2,3 ha
W-Ape-02-V 1,9 ha
W-Ape-03-V 2,2 ha
Gesamt 6,4 ha
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FNP Vorentwurf (Übersicht)
Apeldorn
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4  Zeitplanung und Sonstiges
  - Zeitplan FNP-Verfahren

  - Termine und weiteres Vorgehen
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2. Halbjahr 
2022

1. Halbjahr 
2023

2. Halbjahr 
2023

1. Halbjahr 
2024

2. Halbjahr 
2024

1. Halbjahr 
2025

2. Halbjahr 
2025

Politik Inhaltliche Erarbeitung
VerwaltungBehörden/Öffentlichkeit Projektgruppe

Beschluss FNP

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG
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Auslegungs-
beschluss

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

Auswertung Stellungnahmen

Erarbeitung und  Abstimmung
FNP/UB

Entwurf

Auswertung 
Stellungnahmen 

Erarbeitung  
FNP/UB

Schlussfassung

Frühzeitige Beteiligung 
Behörden und Öffentlichkeit

Auslegung
 Behörden und Öffentlichkeit

Erarbeitung und 
Abstimmung 

Flächengerüst und 
Steckbriefe

FNP/UB

Vorentwurf

l
a

u
f

e
n

d
e

 
A

b
s

t
i

m
m

u
n

g
 

m
i

t
 

d
e

r
 

V
e

r
w

a
l

t
u

n
g

1. Halbjahr 
2026

Scoping

Auftakt

Beschluss 
frühzeitige 
Beteiligung

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

Meilenstein

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

Meilenstein

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

Meilenstein

Zeitplanung

INFRASTRUKTUR
BAUFELDER

ÖFFENTLICHER RAUM

EIGENLOGIK DES ORTES

EIGENLOGIK DER KLINIK

WEICHE UND HARTE FAKTOREN

MILIEUS UND ÖFFENTLICHER RAUM

WERTSCHÖPFUNG

2. Halbjahr 
2026
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Formelle Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange: 8 Wochen Auslegung

Beteiligung in den Ortsteilen:
 4. November   Versen, Groß Fullen, Klein Fullen, Rühle 
          (Dorfgemeinschaftshaus Rühle) 
 12. November   Meppen Kernstadt (Ratssaal)
 13. November  Borken, Hemsen, Hüntel, Holthausen 
          (Gemeindehaus Hemsen)
 20. November  Teglingen, Helte, Schwefingen 
          (Heimathaus Teglingen)
  25. November  Bokeloh, Apeldorn (Kossehof)

Termine
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• Start des formellen Verfahrens am 04.11.2024

• Veröffentlichung der Unterlagen unter 

www.meppen.de/neuaufstellung-flaechennutzungsplan

• Schriftliche Stellungnahmen können im Rathaus 

bis einschließlich  03.01.2025 eingereicht werden 

(z.B. schriftlich oder zur Niederschrift) oder 

per Mail an bauleitplanung@meppen.de

• Anschließend: Auswertung der Stellungnahmen 

und Erarbeitung der Entwurfsfassung

Weiteres Vorgehen
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  Vielen Dank!

Ansprechpartner der Stadt Meppen

Andrea Büring   
Tel. 05931 153 150  

mailto: a.buering@meppen.de

Jürgen Giese    
Tel. 05931 153 187  

mailto: j.giese@meppen.de




